
für unsere 
Zukunft

Ich tu's

Ihre Energie
beratung 2025 
vom Land  
Steiermark 
gefördert!

VorO
rt 

Gebäudecheck

Nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte der gültigen Förderungsrichtlinie 
Energieberatung!

Ihr:e Ich tu's-Berater:in macht 
vor Ort eine Bestandsaufnah-
me Ihres Gebäudes, erstellt 
ein individuelles Sanierungs-
konzept für Gebäude und Hei-
zung und berät Sie individuell  
zu Umsetzung und Förderung.

Bei einem Vor-Ort-Gebäudecheck für 
Mehrfamilienhäuser, von Gemeinden oder 
zu Vereinszwecken genutzte Gebäude 
gibt es einen Selbstbehalt von € 330,-       

€ 330,
Ihre Kosten: 

Bei einem Vor-Ort-Gebäudecheck für 
Ein- und Zweifamilienhäusern gibt es  
einen Selbstbehalt von € 235,-. 

Ihre Kosten: 

€ 235,

Weitere Infos unter:
www.wohnbau.steiermark.at/energieberatung

Energieberatung  
Serviceline

0316/877-3955

En
ergieberatung

Ihr:e Ich tu's-Berater:in berät Sie  
telefonisch, bei einem Termin 
in der Energieberatungsstelle 
oder bei Ihnen zu Hause indivi-
duell über Energiesparpotenzi-
ale in Ihrem Haushalt, Energie-
kostenreduktion, erneuerbare 
Energie und Förderungen.

Bei Vor-Ort-Beratungen gibt es  
einen Selbstbehalt von € 75,-

€ 75,
Ihre Kosten: 

Bei Beratungen per Telefon oder 
in der Energie beratungsstelle 
entfällt der Selbstbehalt

€ 0,
Ihre Kosten: 

Beratung gegen 

En
ergiearm

ut

Bei einer Vor-Ort-Beratung gegen Ener-
giearmut im Wert von € 248,- entfällt der 
Selbstbehalt und Sie erhalten eine kosten-
lose Goodiebox

€ 0,
Ihre Kosten: 

Nutzen Sie ein umfassendes  
Beratungsgespräch vor 
Ort und erfahren Sie alles 
zum Thema Energieeffizienz 
und Einsparungspotenzia-
le in Ihrem Haushalt. Zusätz-
lich erhalten Sie ein kos-
tenloses Energiesparpaket.  
Gilt für Haushalte mit geringem 
Einkommen.

Umse
tzu

ngsb
onus

Holen Sie 

sich Ihren 

Umsetzungs 

bonus!

Sie erhalten Ihren Selbstbehalt zurück, 
wenn Sie innerhalb von 12 Monaten 
nach erfolgter Vor-Ort-Beratung eine der 
folgenden Maßnahmen umsetzen:

•  Einbau von min. einer hocheffizienten  
Umwälzpumpe - ausgenommen sind Pumpen,  
die im Zuge eines aus dem Steirischen Um-
weltlandesfonds geförderten Heizungstau-
sches ein-gebaut oder getauscht werden

•  Durchführung eines hydraulischen Abgleichs

•  Tausch von alten, fachgerecht entsorgten  
E-Geräten der Klassen Kühl- oder Gefrier-  
und Gefrierkombigeräte und Waschmaschi-
nen auf min. C Geräte sowie E-Herde und 
Backöfen auf neue min. A++ Geräte

•  Einbau von automatischen Thermostatven-
tilen

•  Vorlage von zwei aufeinanderfolgenden 
Stromjahresrechnungen. Die Beratung 
(Datum Förderungsantrags) muss im Ab-
rechnungszeitraum der zweiten Stromjah-
resrechnung datiert sein, wobei die zweite 
Stromjahresrechnung zur ersten Stromjahres-
rechnung eine Einsparung des Energiever-
brauchs von mindestens 15%, gemessen in 
kWh, ausweisen muss.


